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Das Bearbeitungsrecht in der Lizenz 
CC BY 3.0-DE –  
Anmerkung zu Friedt/Luckhardt, »Open 
Data: Zukunfts orientierte Bereitstellung 
von amtlichen Geodaten im Land Berlin« 
(zfv 5/2014, S. 269–277)

Tobias Grüterich

Der o. g. Beitrag geht u. a. auf diverse Lizenzen ein, mit de‑
nen Geodaten als Open Data bereitgestellt werden können. 
Im Kapitel 4.4.1 untersuchen die Autoren die 2008 pub‑
lizierte Lizenz CC BY 3.0‑DE. Diese schnitt im Vergleich 
zu anderen eher schlecht ab. Wesentliche Ursache ist ein 
Interpretationsfehler, der den Autoren an folgender Stelle 
leider unterlief: »Kritisch anzumerken ist, dass die Lizenz … 
lediglich ›Abwandlungen (Veränderungen) zulässt, die die 
eigenpersönlichen Züge des Schutzgegenstandes nicht ver‑
blassen lassen‹. Darüber hinausgehende umfangreiche Än‑
derungen sind nicht zulässig. Diese Beschränkung der Wei‑
terverarbeitung … steht auch im Widerspruch zu den Open 
Data‑Prinzipien.« Ein solcher Befund überrascht. Immerhin 
ist die Creative Commons Organisation (CC) einer der Vor‑
reiter im Bereich Open Data. Zudem stehen viele Inhalte des 
Portals »Berlin Open Data« unter der so kritisierten Lizenz 
(http://daten.berlin.de/nutzungsbedingungen).

Grundsätzlich fußen die CC‑Lizenzen auf dem Urheber‑
recht. Dieses verschafft u. a. den Rechteinhabern Ausschließ‑
lichkeitsrechte. Beispielsweise kann eine bereitstellende Be‑
hörde gemäß §§ 23 S. 1, 31 Abs. 3 UrhG darüber entschei‑
den, welcher Nutzer zu welchen Bedingungen die von ihm 
selbst geschaffenen »Bearbeitungen« (über § 3 UrhG ge‑
schützt) oder »anderen Umgestaltungen« (nicht eigenständig  
schutzfähig) verbreiten darf. Im Folgenden ist der Einfach‑
heit halber nur von »Bearbeitungen« die Rede. Grundsätz‑
lich gestattet ist die Weiterverbreitung durch den Bearbeiter, 
wenn ihm das originale Werk nur als Anregung diente, so 
dass die Regelung der freien Benutzung in § 24 Abs. 1 UrhG  
greift. Dies ist z. B. für stilistische Nachahmungen anerkannt 
oder für Musikwerke, die auf einem Roman beruhen. Hier 
ist die Vorlage in der Bearbeitung nicht mehr zu erkennen 
und somit also verblasst. Aus diesem Grund darf die Bear‑
beitung verbreitet werden, ohne dass die Zustimmung des 
Rechteinhabers des Originals eingeholt werden muss. Als 
Bearbeitungen, deren Weiterverbreitung hingegen zustim‑
mungsbedürftig ist, gelten Gemälde kopien, Übersetzungen, 
die Verwendung von Musikstücken als Handyklingeltöne 
oder auch die im Beitrag genannte Änderung der Farbge‑
bung bei visualisierten Geodaten. In all diesen Fällen bleibt 
der originale Schutzgegenstand jeweils noch gut erkenn‑
bar, er verblasst also nicht. Daher berührt die Verbreitung 
solcher Bearbeitungen das Verwertungsrecht des Rechtein‑
habers der jeweils ›hindurchschimmernden‹ Vorlage.

Vor diesem Hintergrund definiert die Lizenz CC BY 3.0‑DE 
eine »Abwandlung« wie folgt: »Ergebnis jeglicher Art von 

Veränderung des Schutzgegenstandes, solange die eigen‑
persönlichen Züge des Schutzgegenstandes darin nicht 
verblassen…« Dies zielt auf § 23 UrhG. Und weiter: »Nicht 
als Abwandlung des Schutzgegenstandes gelten … die freie 
Benutzung des Schutzgegenstandes.« Handlungen, die auf‑
grund § 24 Abs. 1 UrhG ohnehin erlaubt sind, werden also 
von der Lizenz nicht eingeschränkt und auch bewusst in 
keiner Weise geregelt.

Im Ergebnis räumt CC BY 3.0‑DE umfassende Bearbei‑
tungsrechte, genauer: umfassende Bearbeitungsverbrei‑
tungsrechte ein.
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Erwiderung zu  
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Michael Friedt und Thomas Luckhardt

Kernpunkt unseres Beitrages ist die Umsetzung von Open 
Data durch den Fachbereich Geoinformation der Senatsver‑
waltung für Stadtentwicklung und Umwelt im Land Berlin. 
Die Anmerkungen von Grüterich zur Lizenz CC BY 3.0‑DE 
sowie zum Urheberrecht thematisieren lediglich einen Ne‑
benaspekt. Eine Lizenzlesung (Quelle s. Anmerkung Grüte‑
rich), in der in über zwei Stunden nicht einmal die Hälfte 
des Lizenztextes einer CC‑Lizenzvariante besprochen wird, 
bestätigt uns in der Wahl der leicht verständlichen Geo‑
NutzV des Bundes als Grundlage für die Nutzungsbestim‑
mungen (von amtlichen Geodaten) im Land Berlin.
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